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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1974

Norm

ABGB §805

ABGB §1233 A

Rechtssatz

Die zwischen Ehegatten begründete allgemeine Gütergemeinschaft unter Lebenden hindert die Ehegatten nur an der

Verfügung über ihren Anteil am Gemeinschaftsgut; ein solches ist die Anwartschaft eines Ehegatten auf die Erbschaft

nicht. Es kann jeder Ehegatte für sich allein eine Erbschaft antreten oder ausschlagen.
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